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35.  Verwendungsnachweis 
 
35.1

1Der Förderempfänger hat der Bewilligungsstelle spätestens innerhalb von sechs Monaten nach der 
Bezugsfertigkeit der Baumaßnahme einen Verwendungsnachweis in Form einer Schlussabrechnung (EOF: 
Formblatt Stabau Ib beziehungsweise AOF: Formblatt Stabau If) vorzulegen. 2Die Bewilligungsstelle 
entscheidet über die Anerkennung der Schlussabrechnung durch Bescheid. 3Eine Fertigung hat sie der 
Bayerischen Landesbodenkreditanstalt zuzuleiten.

35.2

Ergibt die Prüfung der Schlussabrechnung Abweichungen gegenüber der Bewilligung, entscheidet die 
Bewilligungsstelle über eine Anpassung der Förderung.

35.3

Die Belege und Verträge sowie alle sonst mit der Förderung zusammenhängenden Unterlagen sind für die 
Dauer von zehn Jahren nach Beendigung der Miet- und Belegungsbindungen aufzubewahren.


